
Feedback über

info@dvvs.eu

Ihr Referent: 

Herzlich Willkommen: 

Das Webinar startet pünktlich um 16:00 Uhr!

Sie haben alles „abgestellt“, was Sie ablenken könnte 😉

Ihr Mikrofon ist stumm geschaltet. Sie können Fragen über die Chatfunktion 

stellen. Wir werden uns bemühen, diese am Ende des Webinars zu beantworten.

Dipl.-Betriebswirt . LL.M. 

(Unternehmensnachfolge, Erbrecht und Vermögen)

Frank Hansen

Wirtschaftsprüfer. Steuerberater . 

Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) . 

CFP Certified Financial Planner



Steuerliche „Specials“ der 

Vermögensnachfolgeberatung

Ausgangsposition:

Ihre Mandanten haben ihr Leben lang dafür gearbeitet, Vermögen auf- und auszubauen. 

Helfen Sie ihnen durch geschickte Nutzung von speziellen Steuergestaltungen dabei, 

den Bestand für nachfolgende Generationen zu sichern.

Unsere „Specials“ als Lösungsbausteine:

• Nießbrauchsdepot

• Term fix-Lösungen

• Supervermächtnis
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AGENDA
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Unsere „Specials“:

• Nießbrauchsdepot

o Freibeträge hebeln

o punktgenaue Konfektionierung

o u.a. „special effects“

• Term fix-Lösungen

o Auszahlungen „fixieren“

o besondere Wirkungen für die Vermögensnachfolge nutzen

• Supervermächtnis

o „Special“: Freibeträge über mehrere Generationen „scharf schalten“ …

o … und trotzdem „freie“ Hand im Erbfall - „Wie geht das?“



Nießbrauchsdepot
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Beispiel:  Vater vor kurzem 60 geworden,

möchte Vermögen an seine Tochter übertragen,

aber erst in einigen Jahren! Vorher will er noch die Erträ

Erträge genießen und für seinen Lebensunterhalt 

verbrauchen (Nießbrauch). 

Er weiß, dass das mit Immobilien funktioniert, aber

geht das auch mit seinem Depot? - Dort hat er 1    1 

1 Mio. € angelegt, aber für eine Schenkung nur

einen Freibetrag von 400.000 €. Das bedeutet,

600.000 € wären schenkungssteuerpflichtig und damit   

damit wären 90.000 € an das Finanzamt zu 

überweisen (vgl. Tabelle). 

Was ist die Lösung?



Nießbrauchsdepot
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Was ist die Lösung?

Der Vater überträgt das Depot sofort auf seine Tochter, behält sich aber das Recht auf

die Erträge (Zinsen/Dividenden) vor und versteuert diese auch bei sich.

Der Kapitalwert des Nießbrauchs reduziert den Wert der Schenkung und ist abhängig

von der verbleibenden statistischen Lebenserwartung in Bezug auf Alter und

Geschlecht des Schenkers.

In unserem Fall würde der Vater Erträge von 5% jährlich, also 50.000 € vereinnahmen,

die mit einem Kapitalisierungsfaktor von 12,858 bewertet werden - also 642.900 € - und

vom geschenkten Depotwert von 1 Mio. € abzuziehen sind:

Ergebnis: Die Schenkung des Depots in Höhe von 1 Mio. € an seine Tochter erfolgt

steuerfrei!

ACHTUNG: Mindestlaufzeit gem. § 14 Abs. 2 BewG

Verstirbt der Vater innerhalb von 7 Jahren nach der Schenkung, entfällt der Nießbrauch

und der steuerliche Wert ist neu zu berechnen.



Nießbrauchsdepot
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Was fällt uns sonst noch auf?

„Je früher, desto besser!“

In fünf Jahren beträgt „Vaters“ Faktor nur noch 11,532. Das bedeutet, der Freibetrag

reicht nicht mehr!

„Frauen haben einen höheren Kapitalisierungsfaktor!“

Erfolgt die Zahlung aus einem Gemeinschaftsdepot der Eltern, könnte auch die

Schenkung der gleichaltrigen Mutter gegengerechnet werden

Ist die Mutter z.B. sieben Jahre jünger als der Vater, wäre der Faktor 15,260 (ggü. Vater

12,858 s.o.)

„Wert der Übertragung kann exakt geplant und gestaltet werden!“ - „..anders als

bei Immobilien!“

„Z.B. können auch bewusst (niedrige) Steuerzahlungen ausgelöst werden, die

beschieden werden sollen!“

Übertragung eines Betrages, der bei Bescheid (Nießbrauch mit Null) in StKl I nur 7%

Zahlung auslöst, aber im umgekehrten Fall den höheren Nießbrauch für

Nachschenkungen rechtssicher festsetzt!



Term fix-Lösungen – „Special“
Auszahlungen „fixieren“ & besondere Wirkungen für die Vermögensnachfolge 

nutzen
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Term fix-Lösungen
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Term fix-Lösungen
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Supervermächtnis 
„Special“: Freibeträge über mehrere Generationen „scharf schalten“ und 

trotzdem „freie“ Hand im Erbfall ! - „Wie geht das?“
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X 

Unser Fall: Unternehmerin, verheiratet, Gütertrennung, 3 Kinder, Berliner Testament, 

Vermögen 4 Mio. €. 

1. Erbfall: Sie verstirbt! 

Berechnung ErbSt: 4.000.000 €

FB Ehemann            ./.   500.000 €

Steuerpflichtig 3.500.000 €

ErbSt 19% 665.000 €

Vermögen Ehemann    3.335.000 €

2. Erbfall: Er verstirbt! 

Berechnung ErbSt: 3.335.000 € 

Erbe je Kind              1.111.667 €

Freibetrag              ./.   400.000 €

Steuerpflichtig 711.600 €

ErbSt 19% je Kind 135.204 €

ErbSt gesamt 1.070.612 €

„Was fällt uns auf?“ – „Der Steuerberater muss hier reingrätschen!“



Supervermächtnis 
„Special“: Freibeträge über mehrere Generationen „scharf schalten“ und 

trotzdem „freie“ Hand im Erbfall ! - „Wie geht das?“
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In Abstimmung mit unseren Anwälten empfehlen wir folgende Regelung im 

Testament:

 Ehemann und Kinder erben zu gleichen Teilen

 Bei „Wegfall“ eines Erben tritt Ersatzerbe oder Anwachsung ein



Supervermächtnis 
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 Kinder werden mit Zweckvermächtnis beschwert

 Kinder haben freie Hand bei der Umsetzung (wer, ob, was, wann jemand erhält)

 aber: „möglichst gerecht und wirtschaftlich“



Supervermächtnis
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„Wie sieht nun das Ergebnis aus? Was haben wir erreicht?“

Das Vermögen unserer Mandantin verteilt sich im Falle ihres Todes auf vier

Personen, den Ehemann und ihre 3 Kinder. Darüber hinaus wirken die

Vermächtnisse zugunsten der Enkel.

Berechnung ErbSt für Ehemann: 

steuerpflichtiges Vermögen 1.000.000 €

FB Ehemann                       ./.    500.000 €

Steuerpflichtig 500.000 €

ErbSt 15% 75.000 € 75.000 €

Berechnung ErbSt je Kind: 

steuerpflichtiges Vermögen 1.000.000 €

FB Kind                               ./.    400.000 €

FB 2 Enkel (z. Zt.)               ./.    400.000 €

Steuerpflichtig 200.000 €

ErbSt je Kind 11% 22.000 € 3 x 22.000 € = 66.000 €

ErbSt gesamt 141.000 €

Vorteil Erbschaftsteuer 929.612 €



Vielen Dank für Ihr 

Interesse!

Fragen aus dem Chat?



Rechtliche Hinweise / Disclaimer

Allgemeine Haftungsbeschränkung

Die Inhalte dieses Webinars werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter

übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der

bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte des Webinars erfolgt auf eigene Gefahr

des Nutzers.

Haftung für Inhalte

Trotz sorgfältiger Zusammenstellung der Informationen besteht keine Gewähr für deren

Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Einschätzungen und Bewertungen stellen allein

die Meinung des Verfassers dar und können sich seit der Ausarbeitung geändert haben.

Die dargestellten Informationen, Zahlen und Aussagen dienen ausschließlich der

Illustration realer Praxisfälle und richten sich nicht an eine einzelne Person. Unter keinen

Umständen sollten diese als konkrete rechtliche oder steuerliche Beratung oder

Handlungsempfehlung verstanden werden. Es wird kein Beratungsverhältnis begründet.
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Nächstes Seminar am 3. Februar 2022

um 15 Uhr


